Public Viewing im Vereinsheim – Was ist zu beachten?
In Kürze steht die WM in den USA, Kanada und Mexiko auf dem Programm. Teilweise nächtliche Spiele lassen die Attraktivität des gemeinsamen Fußballschauens im Clubhaus zwar nicht so groß erscheinen, wie z. B. bei der letzten Europameisterschaft im eigenen Land. Aber manche Spiele finden durchaus zu attraktiven Sendezeiten statt. Beispielsweise lädt das Auftaktspiel der DFB-Elf an einem Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit geradezu ein zum geselligen Beisammensein im Clubhaus – das sog. Public Viewing bietet den Vereinen auch die Chance, das Vereinsleben zu stärken.
Was ist zu beachten, wenn die Veranstaltung über ein privates Grillfest im Garten hinausgehen soll?

Benötigt der Verein eine Lizenz fürs Public Viewing?
Es gibt tatsächlich ein Public-Viewing-Lizenzprogramm des Veranstalters, also der FIFA, welches zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Veranstaltungen sowie nach der erwarteten Anzahl von Zuschauern differenziert. Für gewerbliche Public-Viewing-Veranstaltungen („Commercial Public Viewing Events“) wird eine gebührenpflichtige Lizenz der FIFA benötigt, die über die Homepage der FIFA beantragt werden muss und kann. Ein gewerblicher Zweck liegt vor, wenn für die Vorführung der Übertragung der Spiele der Fußball-WM direkt oder indirekt ‎(zum Beispiel durch Unkostenbeiträge, Mindestverzehranforderungen, erhöhte Speisen- und ‎Getränkepreise)‎ Eintrittsgelder verlangt werden und/oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung Sponsoring- oder andere gewerbliche Assoziierungsrechte genutzt werden und/oder aus der Veranstaltung in anderer Form ein geschäftlicher Nutzen erzielt wird.
Für besondere nicht-gewerbliche Public-Viewing-Veranstaltungen („Special Non-Commercial Public Viewing Events“) wird eine Lizenz benötigt, wenn sich diese Veranstaltung an mehr als 5.000 Zuschauer richtet. 
In allen anderen Fällen wird keine Lizenz benötigt.
Die 5.000 Zuschauer dürften beim durchschnittlichen Amateurverein keine Rolle spielen. Bei den klassischen Public Viewing-Events in den Clubheimen unserer FLVW-Vereine ist eine Lizenz der FIFA also nicht erforderlich, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird und ohne Mindestverzehr maximal die üblichen Preise für Speisen und Getränke berechnet werden (z. B. wie bei Heimspielen oder Vereinsfesten). Ebenso darf die Veranstaltung nicht mit einem direkten Sponsoring verknüpft werden (also z. B. „Mustermann GmbH Public Viewing im Vereinsheim des FC Musterdorf“). 
Sollten die vorstehenden Voraussetzungen nicht eingehalten werden, wäre die Veranstaltung lizenzpflichtig, unabhängig von der Personenanzahl.

Was ist bei diesen kleineren Veranstaltungen zu beachten?
Natürlich muss der Verein über die erforderlichen TV-Abonnements des übertragenden Senders verfügen, also im Falle der Spiele im Free-TV auch den Rundfunkbeitrag entrichtet haben. Vorsicht zudem bei der Verwendung der offiziellen FIFA- und WM-Logos, die Schutzrechte liegen bei der FIFA. 
  
Stichwort GEMA
Bei den Übertragungen der Spiele der WM 2026 werden urheberrechtlich geschützte Musikwerke und Reporterkommentare wiedergegeben, so dass die GEMA ins Spiel kommt. Diese bietet einen gesonderten WM-Tarif an, der beispielsweise bei einer Raumgröße bis 200 m² für ein Spiel bei ca. 80 EUR brutto liegt. Weitere Informationen dazu sowie einen Tarifrechner findet ihr auf der Webseite der GEMA (www.gema.de). Die Veranstaltung kann auch kurzfristig online angemeldet werden. Wer bereits über eine gesonderte GEMA-Lizenz außerhalb des Pauschalvertrages zwischen GEMA und DOSB verfügt (z. B. weil ganzjährig Fußball-Spiele im Vereinshaus gezeigt werden), benötigt keine zusätzliche Lizenz. 
Wenn nur Vereinsmitglieder zur Übertragung eines Fußballspiels eingeladen werden, kein Eintritt erhoben wird, keine Speisen und Getränke verkauft werden und kein Rahmenprogramm stattfindet, fällt die dann interne Veranstaltung unter die Regelung in Nr. 5 Buchstabe j) des Pauschalvertrages des DOSB mit der GEMA und muss nicht gesondert angemeldet/gezahlt werden. Dies schließt dann aber auch eine öffentliche Bewerbung aus.

Lärmschutz für die WM gelockert
Viele Spiele der WM beginnen erst um 21 Uhr oder später, sodass sie bis in die gesetzliche Nachtruhe ab 22 Uhr hineinreichen. Das Bundeskabinett hat mit Zustimmung des Bundesrates jedoch für die Dauer der WM eine eigene Lärmschutzverordnung erlassen, die es den Kommunen ermöglicht, Public Viewing-Veranstaltungen auch zu später Stunde zu genehmigen. 
Dies führt jedoch nicht zu einem Automatismus. Die Kommune muss zwischen dem öffentlichen Interesse an den Fußballspielen und dem Schutz der Nachtruhe abwägen. Diese Abwägung kann durchaus unterschiedlich ausfallen; bspw. abhängig von der unmittelbaren (Wohn-)Umgebung des Vereinsgeländes. Wer also ein abendliches Public Viewing auf dem Vereinsgelände (insbesondere auf Außenflächen) plant, sollte dies daher unbedingt im Vorfeld mit dem Ordnungsamt der jeweiligen Kommune abklären.    

Greift der Schutz der ARAG Sportversicherung für eine solche Veranstaltung ein?
Da ein Zusammenhang mit dem Vereinszweck und der Vereins- und Mitgliederwerbung herzuleiten ist, unterfällt auch das Public Viewing dem Schutz des Sportversicherungsvertrages, so dass zum Beispiel Haftpflichtversicherungsschutz besteht, wenn ein Gast der Veranstaltung verletzt wird und dem Verein Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.
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